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Lieferung van:

Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarton

Teerfreie Dachpappen

Derlän£e*ttn0 fcetr Dauer
uon £rfin&unôspatenten.

2lu! naßeliegenben itnb allgemein belannten ©rünben
ift wäßrenb be! Kriege! bie Verwertung einer großen
2Xn§at)t non @rfinbung!patenten erfeßwert ober gang oer=
unmögtießt roorben, in erfter Sinie natürlich in frieg=
füßrenben Staaten. @! ttmrbe be!ßalb in foteßen fc£)on

in ben erfien Krieg!jaßren ber ©ebanfe geäußert, bie

Sauer ber patente gu oerlängern. Verlaufe be!
Kriege! ftnb biefen ©ebanfen immer meßr greuttbe er=

ftanben. gn ben meiften Staaten beträgt bie längfte
Sauer eine! patente! etwa fünfgeßn gaßre. Selbft bei
guten patenten erforbert bie richtige ©infüßrung ihre!
©egenftanbe! in ben Raubet unb Verfeßr meiften! einige
gaßre. Kommen gu biefen @infüßrung!jaßren noeß bie

Krieg!jaßre unb bie lange Sauer be! ÏBaffenftiEftanbe!
al! für bie richtige i)3atentausbeutung oerlorene 3eit, fo
feßrumpft bie Vutpng!bauer eine! patente! leicht bi!
auf ben fteinern Seit ber normalen längften ißatent=
bauer gufammen. Sabei ift gu berticlficßtigen, baß ba!
©tnfüßren einer ©rfinbung in bie tßraj:i! im altgemeinen
mit großen Koften oerbunben ift, bie bureß ben Krieg
eher geftiegen at! gefunfen finb.

SSBenn troßbem ber ©ebante ber ißatent!oertängerung
aueß in eßemal! friegfüßrenben Staaten, namentlich in
Seutfcßlanb, noct) niete ©egner finbet, fo ift ba! be=.

fonber! auf grcei ©rwägungen gurüelgufüßren. ©rften!
ßält man e! meßt für angezeigt, einer einzelnen Kate=

gorie oon Krieg!gefcßäbigteh Vorgug!recßte einpräumen.
Ünb gweiten! feßritft man prürt nor ben tecßnijcßen

Scßwierigt'eiten, bie bie 2lu!füßrung be! ©ebanfen! biete.

@! ift bie! pm 93eifpiet bi!ßer ber Stanbpunft ber

beutßßen Regierung, begw. ber in grage Jommenben
SRinifter geroefen. Stber ber enbgüttige ©ntfeßeib ift
noct) nidjt 'gefällt, unb gerabe in Seutfcßlanb ßaben fieß

im Saufe ber legten anbertßalb gaßre wichtige Kreife,

pm Veifpiet bie cßemifdje gnbuftrie, pgunften ber ißa=

tentoertängerung au!gefprocßen, bie fie anfänglich ent=

frfjieben bekämpften. ©ngtanb fennt feßon xxadt) bem

befteßenben ©efe^ oon 1907 bie SRöglicßfeit, ein patent
über bie normale Sauer non oiergeßn gaßren ßinau!
um fieben, ober in befohbern gälten fogar um weitere

oiergeßn gaßre P nertängern, menu wäßrenb ber nor=

malen erften Scßußbauer ber ißatentinßaber au! ber

©rfinbung einen attp geringen Vußen gepgen 1)®*» 1$°
bent fie für bie Öffentlichkeit non größerm Vßert ift, unb

menn überhaupt bie Umftänbe eine Verlängerung ber

Vatentbauer rechtfertigen. Stach bem neuen ©efeß lann
nun eine Verlängerung auch bewilligt werben au! ©rün=
ben, bie auf ben Krieg gurüefgufüßren finb. grant
reich h^l ci m 8. Dftober 1919 ein ©efeß erhalten, auf
©runb beffen ißatente oerlängert werben tonnen, bie ant
1. Stuguft 1914 noch in Kraft beftanben ober gwifdßen
biefem Sage unb bem 1. Stuguft 1919 angemetbet ober
etteilt würben. @! muß aber für jebe! patent, für ba!
Verlängerung gewünfeßt wirb, ein oon gwangig granten
begleitete! ©efueß geftettt werben. Sie Sifte ber patente,
für welche Vertängerung!gefucße oorliegen, wirb oer=
öffentlich^ ^! h^t jebermann ba! Elecßt, gegen bie

Verlängerung ©infprueß p erheben. Ser .enbgüttige
©ntfeßeib liegt bei einer p biefem gweefe ernannten
Kommiffion. gn Velgien ift oom Vepräfentantenßau!
am 24. September 1919 ein ®efeße!entwurf angenommen
werben, ber u. a. ebenfall! bie Verlängerung ber Sauer
foleßer ißatente oorfieht, bie am 1. Sluguft 1914 noch in
Kraft waren. Sie Sauer biefer Verlängerung wirb
burdß eine VoEgießung!=Verorbnung feftgefeßt werben.
Ser ©efeßefentwurf tommt noch ben Senat. Sie
oon biefem eingefeßte Kommiffion foE ihm günftig ge=

finnt fein. @r begießt ftcf) außer auf bie Verlängerung
ber Vatetttbauer auch auf bie Zahlung oon fßatenttajen,
auf bie Slusübung ber patente ufw. Sie oorgefeßenen
Vergünftigungen foEen aber 2tu!tänbern nur pgute
tommen, wenn beren fpeimatftaat belgifcßen Vatent=gn=
ßabern gleichwertige Vorteile einräumt, ©ine äßnlidße
Veftimmung entßält aueß ein ben intereffierten Kreifen
Seutfcßlanb! gur Veratung unb Vernehmiaffutig oorge=
legter @efeße!entwurf.

Stngeficßt! foldjer ©egenredht!beftinimuugen,
bie fieß aEerbing! mit 3lrt. 2 ber fogenannten ißarifer
Übereinfunft gum Scßuße be! gewerblichen ©igentum!
fäjwer oereinigen laffen, ßaben bie fdjweigerifdßen Qn=
ßaber oon Sluslanbpatenten aEe llrfacße, gu fragen, wie
fieß bie Scßweig gur Sacße fteEt. @! finb au! guten
©rünben ßauptfäcßlicß toertoollere ©rftnbungen, bie' oon
©eßweigern iit 2lu!lanbftaaten gum patente angemetbet
werben. Sabei ift ißre 3aßl feßr anfeßnlid). Qn grant=
reieß gum Veifpiet würben fogar in ben fahren ^916
unb 1917 je 250 bi! 300 VûtePe feßweigerifeßer ©rßnber
angemetbet. Slnberfeit! ift gu beaeßten, baß in normalen
Seiten bie SJleßrgaßt ber feßweigerifeßen patente, iit ber
Siegel 61 bi! 65%, oon 2tu!länbern angemelbet wirb.
3m Saßre 1913 gum Veifpiet würben in!gefamt 5339
©eßweiger patente angemelbet. 2068 (39 %) ber 2ln=
melber woßnten in ber Schweig, 1707 in Seutfcßlanb,
412 in grant'reicß, 251 in ©nglanb, 214 in ben Ver,
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Verlängerung der Dauer
von Erfindungspatenten

Aus naheliegenden und allgemein bekannten Gründen
ist während des Krieges die Verwertung einer großen
Anzahl von Erfindungspatenten erschwert oder ganz ver-
unmöglicht worden, in erster Linie natürlich in krieg-
führenden Staaten. Es wurde deshalb in solchen schon
in den ersten Kriegsjahren der Gedanke geäußert, die

Dauer der Patente zu verlängern. Im Verlaufe des

Krieges sind diesen Gedanken immer mehr Freunde er-
standen. In den meisten Staaten beträgt die längste
Dauer eines Patentes etwa fünfzehn Jahre. Selbst bei
guten Patenten erfordert die richtige Einführung ihres
Gegenstandes in den Handel und Verkehr meistens einige
Jahre. Kommen zu diesen Einführungsjahren noch die

Kriegsjahre und die lange Dauer des Waffenstillstandes
als für die richtige Patentausbeutung verlorene Zeit, so

schrumpft die Nutzungsdauer eines Patentes leicht bis
auf den kleinern Teil der normalen längsten Patent-
dauer zusammen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das

Einführen einer Erfindung in die Praxis im allgemeinen
mit großen Kosten verbunden ist, die durch den Krieg
eher gestiegen als gesunken sind.

Wenn trotzdem der Gedanke der Patentsverlängerung
auch in ehemals kriegführenden Staaten, namentlich in
Deutschland, noch viele Gegner findet, so ist das be-,
sonders aus zwei Erwägungen zurückzuführen. Erstens
hält man es nicht für angezeigt, einer einzelnen Kate-

gorie von Kriegsgeschädigten Vorzugsrechte einzuräumen.
Und zweitens schrickt man zurück vor den technischen

Schwierigkeiten, die die Ausführung des Gedankens biete.

Es ist dies zum Beispiel bisher der Standpunkt der

deutschen Regierung, bezw. der in Frage.kommenden
Minister gewesen. Aber der endgültige Entscheid ist

noch nicht "gefällt, und gerade in Deutschland haben sich

im Laufe der letzten anderthalb Jahre wichtige Kreise,

zum Beispiel die chemische Industrie, zugunsten der Pa-
tentverlängerung ausgesprochen, die sie anfänglich ent-

schieden bekämpften. England kennt schon nach dem

bestehenden Gesetz von 1907 die Möglichkeit, ein Patent
über die normale Dauer von vierzehn Jahren hinaus

um sieben, oder in besondern Fällen sogar um weitere

vierzehn Jahre zu verlängern, wenn während der nor-
malen ersten Schutzdauer der Patentinhaber aus der

Erfindung einen allzu geringen Nutzen gezogen hat, trotz-
dem sie für die Öffentlichkeit von größerm Wert ist, und

wenn überhaupt die Umstände eine Verlängerung der

Patentdauer rechtfertigen. Nach dem neuen Gesetz kann
nun eine Verlängerung auch bewilligt werden aus Grün-
den, die auf den Krieg zurückzuführen sind. Frank-
reich hat am 8. Oktober 1919 ein Gesetz erhalten, auf
Grund dessen Patente verlängert werden können, die am
1. August 1914 noch in Kraft bestanden oder zwischen
diesem Tage und dem 1. August 1919 angemeldet oder
etteilt wurden. Es muß aber für jedes Patent, für das
Verlängerung gewünscht wird, ein von zwanzig Franken
begleitetes Gesuch gestellt werden. Die Liste der Patente,
für welche Verlängerungsgesuche vorliegen, wird ver-
öffentlichst und es hat jedermann das Recht, gegen die

Verlängerung Einspruch zu erheben. Der .endgültige
Entscheid liegt bei einer zu diesem Zwecke ernannten
Kommission. In Belgien ist vom Repräsentantenhaus
am 24. September 1919 ein Gesetzesentwurf angenommen
worden, der u. a. ebenfalls die Verlängerung der Dauer
solcher Patente vorsiehst die am 1. August 1914 noch in
Kraft waren. Die Dauer dieser Verlängerung wird
durch eine Vollziehungs-Verordnung festgesetzt werden.
Der Gesetzesentwurs kommt noch vor den Senat. Die
von diesem eingesetzte Kommission soll ihm günstig ge-
sinnt sein. Er bezieht sich außer auf die Verlängerung
der Patentdauer auch auf die Zahlung von Patenttaxen,
auf die Ausübung der Patente usw. Die vorgesehenen
Vergünstigungen sollen aber Ausländern nur zugute
kommen, wenn deren Heimatstaat belgischen Patent-Jn-
habern gleichwertige Vorteile einräumt. Eine ähnliche
Bestimmung enthält auch ein den interessierten Kreisen
Deutschlands zur Beratung und Vernehmlassung vorge-
legter Gesetzesentwurf.

Angesichts solcher Gegenrechtsbestimmungen,
die sich allerdings mit Art. 2 der sogenannten Pariser
Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
schwer vereinigen lassen, haben die schweizerischen In-
Haber von Auslandpatenten alle Ursache, zu fragen, wie
sich die Schweiz zur Sache stellt. Es sind aus guten
Gründen hauptsächlich wertvollere Erfindungen, die" von
Schweizern in Auslandstaaten zum Patente angemeldet
werden. Dabei ist ihre Zahl sehr ansehnlich. In Frank-
reich zum Beispiel wurden sogar in den Jahren 1916
und 1017 je 250 bis 300 Patente schweizerischer Erfinder
angemeldet. Anderseits ist zu beachten, daß in normalen
Zeiten die Mehrzahl der schweizerischen Patente, in der
Regel 61 bis 65<>/o, von Ausländern angemeldet wird.
Im Jahre 1913 zum Beispiel wurden insgesamt 5339
Schweizer Patente angemeldet. 2068 (39-/?) der An-
meider wohnten in der Schweiz, 1707 in Deutschland,
412 in Frankreich, 251 in England, 214 in den Ver,
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einigten Staaten. Unter tiefen Umftänben roirb e§ ein»

jetnen Staaten îaunt gleichgültig fein, roelcge Stellung
bie Scgroeiz in ber oorliegenben $rage einnehmen roirb.
©s roäre aber bocg roünfcgenSroert, bag unfer Sanb mit
ber ©titfcgeibung nicfjt roartete, bis irgenbrooger au§
bem SluSlanb ein „freunbfcgaftlicger äöinf" ïommt, fon»
bern bag e§ auS eigenem eintrieb rechtzeitig an bie
Sacl)e herantritt.

Sabei foil nicht überfegen roerben, bag in ber Scgroeiz
bie 23ergältniffe naturgemäg roefentlicg anberS liegen als
in ben ehemals friegfügrenben Staaten, bag bie 23er=

roertung ber patente bei unS nicht in 'bem SOtage unter-
bunben roar roie bort, bereits gut eingeführte patente
auSlänbtfcger Inhaber roerben im allgemeinen auch @r=

trag abgeroorfen haben, roenn legiere mobilifiert roaren,
es fei benn, bie 23erroertung habe fiih in erfter Sinie
auf bie ©infuhr geftügt (roie bie§ bei patenten beutfcger
unb norbamerifanifcger Inhaber möglich if±) unb biefe
fei unterbunben geroefen. hingegen ift bie 2Serroertung
jüngerer patente, namentlidh ba§ ©inführen oon ©rfin»
bungen in bie ißrajiS auch in ber Scgroeiz in oielen
fällen ungemein erfchroert roorben. Süian ben te zum
23eifpiet an bie Scgroierigfeiten in ber ©infuhr oon 9iog=
ftoffen, baS Regien mancher Spezialmafcginen ober £ilfS=
artifel ufro.

2ltt ©rünben, eine ißatentoerlängerung p geroägren,
fehlt e§ alfo auch ^er Scgroeiz niegt, obfrfjon man fie
faum fo jroingenb finben roirb, roie fie eS für anbere
Staaten finb. Un§ fegeint, e§ roäre in erfter Sinie
Sacge ber fcgroeizerifcgen Patentinhaber, namentlich ber
fogenannten fleinen ©rfinber, fieg hören zu taffen, um
ben maggebenben 23egörben eger ein Urteil über ba§
23ebürfniS einer ißatent=23erlängerung ju ermöglichen.
Stimmt man einer folcgen grunbfäglicg zu, fo bleibt
immer nocg bie forage offen, in roelcger 2Beife man ben

©runbfag burcgführen foil. SJlan roirb minbeftenS fo
roeit gegen roollen, bag Staaten, bie auf ©egenrecgt ab»

ftellen, bie§ burcg bie Scgroeiz als gefiebert betrachten
tonnen. 9ln unb für fieg hätte e§ zum 23eifpiet feinen
grogen praftifegen Sßert, alle patente ogne Unterfcgieb
unb ogne befonbereS ©efueg einfaeg um einige Qagre zu
oerlängertt, ba ognegin, aueg in normalen Reiten, ber
Heinere Seit ber fegroeizerifegen patente megr at§ brei
ober oier Qagre alt roirb. Qn biefer 93eziegung roürbe
fieg ba§ 23erfagren bebeutenb oereinfaegen unb oiel un»

nüge Slrbeit erfpart, roenn man, ägnlicg roie e§ ©nglanb
oorfiegt, bie 23erlängerung erft gegen Slbtauf ber nor»
malen ißatentbauer unb auf ©efueg gin auSfpräcge. ©S

erfigeint aber fraglicg, ob bieS überall als genügenbeS

©egenrecgt anerfannt roürbe. („9t 3- 3-")

Sage auf bent Kupfermarft. SaS über bie fragen
beS KupfermarfteS fegr gut orientierte 93latt „Soutg
SßaleS journal of ©ommerce" fegreibt zur Sage unb
ben SluSficgten auf bem KupferntarH u. a. : Ser 2Belt=

fonfum an Kupfer ift lange niegt fo grog, roie man in
ben meiften Sänbern annagm. Sie optimiftifegen Sin»

nagmen anterifanifeger Slutoritäten, bie zu 23eginn beS'

QagreS 1919 auf groge Slufträge gofften, unb zmar
gauptfäcglicg oon feiten SeutfcglanbS; roeligeS feine 23or»

räte roieber zu ergänzen gat, gingen ebenfalls niegt in
©rfüüung. 3u 23eginn be§ QagreS mar ber amerifanifege
©jport ziemlich beträcgtlicg, bocg nagm er zufegenbS
ftarf ab unb ergolte fieg im britten Quartal nur roenig.
Sie greife fanfen auf biefer. Seite beS QzeanS beträegt»
lieg. Sie auSgeprägtefte 23erbefferung ber Sage roar
bann im $uli feftzuftellen, als bie amerifanifegen ißrobu»
Zenten in ber Sage roaren, zu 23 ©entS zu oerfaufen
unb Stanbarbtupfer rottrbe in Sonbon mit 107 £ notiert.
— Sie Situation gegen ©ttbe beS OagreS rourbe ftarf
burcg bie fcglecgten SBecgfelfurfe beeinflugt. Sie ameri»
fanifegen greife für oerarbeiteteS Kupfer roprben Hirz»
lieg beträcgtlicg rebuziert. Ser amerifanifege ©efamt»
export für baS $agr 1919 mag fieg auf ungefägr 100,000
Sonnen weniger ftellen als berjenige beS oorangegenben
3agreS, roelcger fieg auf ungefägr 329,000 Sonnen ftellte,
gegen eine galbe SRillion Sonnen im Qagre 1917, als
ber KriegSbeöarf bie Sage begerrfegte. Seit 93ericgten
ber geotogifegen ÜberroacgungSfommiffion zufolge belief
fieg bie amerifanifege ißrobuftion im 3agre 1918 auf
etroa 90,000 Sonnen raffinierten Kupfers. Sie ent»

fprecgenbe 3ugt für baS Qagr 1919 ftetlt fieg- auf etroa
70,000 Sonnen. Sie amerifanifegen überfegüffigen 23or=

räte ftiegen febenfallS roieber beträcgtlicg.

Slujlgoljuerfteiflerung in ber KorporattonSroalimng
©üttingen (Sgurgau). @S gaben ganz faubere ©icgen»
ftämrne gegolten bis f£r. 365, 23ucgenftämme bis $r. 153,
Kirfcgbäume bis 3=r. 217 per m® im SBalb unb hinzu»
fommen für 3ufugr zur 23agn ober Säge nocg fjr. 25
bis 35 per, m®. ©eroig goge ©rlöfe für einzelne ißrima»
ftücfe.

23ont beutfegen |»ofjmarft. Sie Sage beS beutfegen
|)ofzmarfte§ gat fieg nur itifofern geänbert, als bie greife
roeiter in bie §öge fcgnellten. 33ei allen ftaatlidgen unb
priüaten fpotztierfteigerungen mar ber Slnftuxm auf ben
SJÎarft unb bie îtagb naeg SBare berart ftarf, bag oft
nur bie finatigïrâftige Käuferfcgaft jum 3"ge gefommen
roäre, roenn niegt zum Scguge ber eingeimifegett Säge»
inbuftrie frembe ©rogganblungen auSgefcgaltet roorben
roären. 216er aueg ein fteiner Kreis öon Sntereffenten
genügte, bte greife geroaltig in bie §öge ju treiben.
Sie ©inbeäung mitSîogroare roirb babureg nocg erfegroert,
bag bas Slngebot bei roeitem niegt ber Dîacgfrage genügt.
SSSenn aueg in ben ftaatlicgen unb gemeinblicgen fjotften
bie etatSmägigen 9Jiengen zum ©infcglage fommen, fo
fpürt bie beutfege £>olzinbuftrie unb ber ^olzganbel boeg
fegr ftarf, bag ber ißribatroalbbefig infolge ber fegleegten
©elbmarftPergältniffe mit bem Angebot Pon ftegenben,
gaubaren SBalbbeftänben fegr zurüefgält. ift begreiflieg,
bag reegnenbe SEßalbbefiger fieg felbft bureg ÜJCäregenpreife,
bie geute für £rolz begaglt roerben, niegt herleiten laffen,
igren fiegeren Dtaturalroert umzuroeegfeln.

^anb in §anb mit ber ißreiSgeftaltung am 9tunb»
golzmarfte ging bie ißreisberoegung am Sögnittroaren»
mar ft. ©eit einem Sagre finb bie greife für Segnitt»
golz auf megr als baS Sreifaege angeroaegfen. Um bie
^agreSroenbe bereits lauteten bie Singebote für 16' 1"
unfortierte, fägefaflenbe Fretter fegott auf 800 2Kf. baS
geftmeter gflgnfrei ber bagrifegen SBerfanbpläge. Sie
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einigten Staaten. Unter diesen Umständen wird es ein-
zelnen Staaten kaum gleichgültig sein, welche Stellung
die Schweiz in der vorliegenden Frage einnehmen wird.
Es wäre aber doch wünschenswert, daß unser Land mit
der Entscheidung nicht wartete, bis irgendwoher aus
dem Ausland ein „freundschaftlicher Wink" kommt, son-
dern daß es aus eigenem Antrieb rechtzeitig an die

Sache herantritt.
Dabei soll nicht übersehen werden, daß in der Schweiz

die Verhältnisse naturgemäß wesentlich anders liegen als
in den ehemals kriegführenden Staaten, daß die Ver-
wertung der Patente bei uns nicht in dem Maße unter-
bunden war wie dort. Bereits gut eingeführte Patente
ausländischer Inhaber werden im allgemeinen auch Er-
trag abgeworfen haben, wenn letztere mobilisiert waren,
es sei denn, die Verwertung habe sich in erster Linie
auf die Einfuhr gestützt (wie dies bei Patenten deutscher
und nordamerikanischer Inhaber möglich ist) und diese
sei unterbunden gewesen. Hingegen ist die Verwertung
jüngerer Patente, namentlich das Einführen von Ersin-
düngen in die Praxis auch in der Schweiz in vielen
Fällen ungemein erschwert worden. Man denke zum
Beispiel an die Schwierigkeiten in der Einfuhr von Roh-
stoffen, das Fehlen mancher Spezialmaschinen oder Hilfs-
artikel usw.

An Gründen, eine Patentverlängerung zu gewähren,
fehlt es also auch der Schweiz nicht, obschon man sie

kaum so zwingend finden wird, wie sie es für andere
Staaten sind. Uns scheint, es wäre in erster Linie
Sache der schweizerischen Patentinhaber, namentlich der
sogenannten kleinen Erfinder, sich hören zu lassen, um
den maßgebenden Behörden eher ein Urteil über das
Bedürfnis einer Patent-Verlängerung zu ermöglichen.
Stimmt man einer solchen grundsätzlich zu, so bleibt
immer noch die Frage offen, in welcher Weise man den

Grundsatz durchführen soll. Man wird mindestens so

weit gehen wollen, daß Staaten, die auf Gegenrecht ab-
stellen, dies durch die Schweiz als gesichert betrachten
können. An und für sich hätte es zum Beispiel keinen

großen praktischen Wert, alle Patente ohne Unterschied
und ohne besonderes Gesuch einfach um einige Jahre zu
verlängern, da ohnehin, auch in normalen Zeiten, der
kleinere Teil der schweizerischen Patente mehr als drei
oder vier Jahre alt wird. In dieser Beziehung würde
sich das Verfahren bedeutend vereinfachen und viel un-
nütze Arbeit erspart, wenn man, ähnlich wie es England
vorsieht, die Verlängerung erst gegen Ablauf der nor-
malen Patentdauer und auf Gesuch hin ausspräche. Es
erscheint aber fraglich, ob dies überall als genügendes
Gegenrecht anerkannt würde. („N. Z. Z.")

Marktberichte.
Lage auf dem Kupfermarkt. Das über die Fragen

des Kupsermarktes sehr gut orientierte Blatt „South
Wales Journal of Commerce" schreibt zur Lage und
den Aussichten auf dem Kupfermarkt u. a. : Der Welt-
konsum an Kupfer ist lange nicht so groß, wie man in
den meisten Ländern annahm. Die optimistischen An-
nahmen amerikanischer Autoritäten, die zu Beginn des

Jahres 1919 auf große Aufträge hofften, und zwar
hauptsächlich von feiten Deutschlands) welches seine Vor-
räte wieder zu ergänzen hat, gingen ebenfalls nicht in
Erfüllung. Zu Beginn des Jahres war der amerikanische
Export ziemlich beträchtlich, doch nahm er zusehends
stark ab und erholte sich im dritten Quartal nur wenig.
Die Preise sanken auf dieser. Seite des Ozeans beträcht-
lich. Die ausgeprägteste Verbesserung der Lage war
dann im Juli festzustellen, als die amerikanischen Produ-
zenten in der Lage waren, zu 23 Cents zu verkaufen
und Standardkupfer wurde in London mit 107 notiert.
— Die Situation gegen Ende des Jahres wurde stark
durch die schlechten Wechselkurse beeinflußt. Die ameri-
kanischen Preise für verarbeitetes Kupfer wurden kürz-
lich beträchtlich reduziert. Der amerikanische Gesamt-
export für das Jahr 1919 mag sich auf ungefähr 100,000
Tonnen weniger stellen als derjenige des vorangehenden
Jahres, welcher sich auf ungefähr 329,000 Tonnen stellte,
gegen eine halbe Million Tonnen im Jahre 1917, als
der Kriegsbedarf die Lage beherrschte. Den Berichten
der geologischen Überwachungskommission zufolge belief
sich die amerikanische Produktion im Jahre 1918 auf
etwa 90,000 Tonnen raffinierten Kupfers. Die ent-
sprechende Zahl für das Jahr 1919 stellt sich- auf etwa
70,000 Tonnen. Die amerikanischen überschüssigen Vor-
räte stiegen jedenfalls wieder beträchtlich.

Nutzholzversteigerung in der Korporationswaldung
Güttingen (Thurgau). Es haben ganz saubere Eichen-
stämme gegolten bis Fr. 365, Buchenstämme bis Fr. 153,
Kirschbäume bis Fr. 217 per im Wald und hinzu-
kommen für Zufuhr zur Bahn oder Säge noch Fr. 25
bis 35 per wl Gewiß hohe Erlöse für einzelne Prima-
stücke.

Vom deutschen Holzmarkt. Die Lage des deutschen
Holzmarktes hat sich nur insofern geändert, als die Preise
weiter in die Höhe schnellten. Bei allen staatlichen und
privaten Holzversteigerungen war der Ansturm auf den
Markt und die Jagd nach Ware derart stark, daß oft
nur die finanzkräftige Käuserschaft zum Zuge gekommen
wäre, wenn nicht zum Schutze der einheimischen Säge-
industrie fremde Großhandlungen ausgeschaltet worden
wären. Aber auch ein kleiner Kreis von Interessenten
genügte, die Preise gewaltig in die Höhe zu treiben.
Die Eindeckung mit Rohware wird dadurch noch erschwert,
daß das Angebot bei weitem nicht der Nachfrage genügt.
Wenn auch in den staatlichen und gemeindlichen Forsten
die etatsmäßigen Mengen zum Einschlage kommen, so

spürt die deutsche Holzindustrie und der Holzhandel doch
sehr stark, daß der Privatwaldbesitz infolge der schlechten
Geldmarktverhältnisse mit dem Angebot von stehenden,
haubaren Waldbeständen sehr zurückhält. Es ist begreiflich,
daß rechnende Waldbesitzer sich selbst durch Mürchenpreise,
die heute für Holz bezahlt werden, nicht verleiten lassen,
ihren sicheren Naturalwert umzuwechseln.

Hand in Hand mit der Preisgestaltung am Rund-
holzmarkte ging die Preisbewegung am Schnittwaren-
markt. Seit einem Jahre sind die Preise für Schnitt-
holz aus mehr als das Dreifache angewachsen. Um die
Jahreswende bereits lauteten die Angebote für 16' 1"
unsortierte, sägefallende Bretter schon auf 800 Mk. das
Festmeter bahnfrei der bayrischen Versandplätze. Die
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